
 

 

 
 
Litzelsdorf, am 31.03.2025 
 
 
 
 
 

INFORMATION ZU DEN GEMEINDEABGABEN 2025! 
 
 
Aufgrund zahlreicher Anfragen möchten wir Sie über die aktuelle 
Vorschreibungen der Gemeindeabgaben informieren: 
 

• Grundsteuer A & B: 
 
Die Hebesätze blieben unverändert und werden gem. Bescheid des 
Finanzamtes mit einem Hebesatz von 5 (5-facher Steuermessbetrag) 
vorgeschrieben. 

 
 
 

• Kanalbenützungsgebühr: 
 
Die Beitragssätze für das Jahr 2025 wurden laut Verordnung des 
Gemeinderates der Gemeinde Litzelsdorf wie folgt erhöht: 
 pro m² Berechnungsfläche von € 0,73/m² auf € 0,88/m² (exkl. 

10% MWSt.) 
 pro m³ Wasserverbrauch des Vorjahres von € 1,97/m³ auf 

€ 2,36/m³ (exkl. 10% MWSt.) 
 
Zusätzlich zur Erhöhung der Beitragssätze ist anzumerken, dass 
aufgrund der Umstellung der Wasserzähler auf digitale Zähler durch 
die Wassergenossenschaft die Ablesung ab 2024 immer per 31.12. 
erfolgt. Davor ist die Berechnung des Jahresverbrauchs immer von 
Sommer bis Sommer erfolgt. 
 
Die Kanalbenützungsgebühr setzt sich aus der Berechnungsfläche 
des Hauses und dem Wasserverbrauch des Vorjahres zusammen. 
Bei der diesjährigen Vorschreibung wurde durch die Änderung 
daher der Verbrauch von Sommer 2023 bis 31.12.2024 
maßgeblich (ca. 18 Monate). Ab der Vorschreibung im Jahr 2026 
wird dann der tatsächliche Verbrauch von 1.1.-31.12.2025 
vorgeschrieben. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Abfallbehandlungsabgabe: 
 
Die Beitragssätze für das Jahr 2025 wurden laut Verordnung des 
Gemeinderates der Gemeinde Litzelsdorf von € 30,00 auf € 35,00 
(exkl. MWSt.) je Wohneinheit angehoben. 
 
 
 

• Hundeabgabe: 
 
Die Beitragssätze für das Jahr 2025 wurden laut Verordnung des 
Gemeinderates der Gemeinde Litzelsdorf von € 18,00 auf € 20,00 
angehoben. 
 
 

 
 
Für nähere Auskünfte und allfällige Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung. 
 
 
 
      Der Bürgermeister: 

      
      Jürgen Resch 
 
 


